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LIEBE LESER

als Filmkritiker schweizerischer Nationalität kommt man sich gelegentlich ein wenig
vor wie die Kuh, der das Futter vorenthalten wird, die aber dennoch brav und
möglichst viel Milch geben soll. Wenn es darum geht, einem neuen Schweizerfilm
den Start zu erleichtern, die Filmschaffenden und Produzenten in ihren Forderungen
für eine bessere finanzielle Förderung durch den Bund zu unterstützen oder einem
Festivaldirektor die internationale Bedeutung seines Anlasses zu attestieren, kann
nicht genug geschrieben werden. So wäre eigentlich anzunehmen, dass Filmjournalisten

in der Schweiz zuvorkommend behandelt werden, dass ihnen Informationen
möglichst früh zugehen und dass versucht wird, ihnen die ohnehin nicht sehr erfreulichen

Arbeitsbedingungen nach Möglichkeit zu erleichtern. Krönen könnte man
solch ein Entgegenkommen etwa damit, dass schweizerische Filmpublizisten einen
neuen Schweizerfilm als erste zu sehen bekommen.
Die Praxis sieht leider anders aus: An den Solothurner Filmtagen 1 975 zeigt Markus
Imhoof seine «Fluchtgefahr» nicht, weil er befürchtet, das Presseecho könnte vorzeitig

verhallen. Ausländischen Gästen wird eine Privatvorführung gegeben. Gorettas
«Pas si méchant que ça» wird im gleichen Jahr einer exklusiven Schar geladener
Gäste in der Westschweiz vorgeführt. Als das Festival von Locarno Kürzungen der
Subvention hinnehmen muss, wird zuerst daran gedacht, weniger Filmkritiker aus
der Schweiz einzuladen, da der Direktion die Stimmen aus dem Ausland offenbar als
die wichtigeren erscheinen. An den Solothurner Filmtagen 1976 wird wiederum
Louis Jents Film «Die Magd» ausschliesslich ausländischen Gästen und «Einkäufern»

vorgeführt, während die inländische Presse in einem hübschen Communiqué
erfährt, weshalb der Film nicht gezeigt werden könne. Die Auffassung des Fernsehens

DRS ist durchaus vertretbar, «dass die drei im Rahmen des Projektes Verfilmung

epischer Schweizer Literatur' entstandenen Auftragsfilme als Einheit zu
betrachten sind und daher sowohl auf Fernseh-Programmessen wie an Festivals ohne
Vor-Selektion nicht einzeln gezeigt werden sollen». Es geht aber nicht an, dass diese
Feststellung nur für die schweizerische Presse Gültigkeit hat, auch wenn die
Geschäftsleitung der Filmtage der Fernsehdirektion noch so bitterlich ins Gilet weint,
man möge zumindest eine Privatvorführung für die Ausländer ermöglichen. Das ist
inkonsequent und schafft ungleiches Recht. Welcher Selbsttäuschung sich die
Solothurner hingeben, wenn sie glauben, den Ausländern ein besseres «Festival»
anbieten zu müssen als den Schweizern, sei nur nebenbei erwähnt.
Niemand wird sich verwundern dürfen, wenn sich die schweizerischen Filmkritiker
eines Tages gegen diese Rolle des nützlichen Idioten, den man herbeipfeift oder
wegschickt, wie es gerade beliebt, auflehnen. Nichts indessen könnte dem
schweizerischen Filmschaffen, das im Augenblick vielseitiger Unterstützung bedarf, mehr
schaden, als wenn sich die Presse seinen Anliegen verschlösse. Betroffen würden
vor allem Filmemacher, die an der jetzigen Situation wenig oder keine Schuld tragen.
Das müssen sich jene mit aller Deutlichkeit sagen lassen, für die die schweizerische
Filmkritik eine Angelegenheit bloss zweiter Klasse ist, über welche man beliebig
verfügt.

Mit freundlichen Grüssen
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